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LANDGERICHT NURNBERG-FURTH

Geschaftsnummer: 11 S 8162/02 LG Nurnberg-Furth
310 C 572/02 AG Fﬁrth

IM NAMEN DES VOLKES
Das Landgericht Nurnberg-Farth, 11. Zivilkammer, erlafit durch

den Vorsitzenden Richter am Landgericht _, den Richter am
Landgericht S und die Richterin am Landgericht Dr. (R

in Sachen

i -y A - - A Gy

- und Berufungsklager -

Prozefdbevollmdchtigter: Rechtsanwalt

WJaN-
Gz.: 4096, Gerichtsfach-

gegen

@ !61:1r§h dieEGeschéﬁtsfﬁhrerin M" H—,

- Beklagte und Berufungsklagerin -

ProzefRbevollmdchtigte: Rechtsanwaltin
s @ :
G

Zz.: A 39/02 22-cm,

wegen Forderung

aufgrund der mindlichen Verhandlung vom 20.2.2003 folgendes
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Endurteil:

I. Die Berufung der Beklagten gegen das
Urteil des Amtsgerichts Farth vom
13.06.2002 (Aktenzeichen: 310 C 572/02)

wird zurlckgewiesen.

II. Die Beklagte hat auch die Kosten des Be-
rufungsverfahrens zu tragen.

III. Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar.

IV. Die Revision wird nicht zugelassen.

BeschluB:

Der Streitwert fUr das Berufungsverfahren wird auf

EUR 665,00

festgesetzt.
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Griinde:

Die Beklagte hat Uber die Telefonrechnung der D_T’-
‘dem Klager fUr Internet-Dialerleistungen Forderungen

in Rechnung gestellt und diese im Lastschriftverfahren von

seinem Konto abgebucht; hiervon begehrt er Freistellung.

Hinsichtlich der vom Erstgericht getroffenen Feststellungen
wird gemdfs §§ 540 Abs. 1 Satz 1 ZPO auf die angefochtene

Entscheidung Bezug genommen.

II.
Die zuldssige Berufung hatte keinen Erfolg.

Zu Unrecht geht die Berufungsklagerin davon aus, daf die
Beweispflicht dafir, daf der Klager Uber seinen Internetan-
schlufs einen Vertrag Uber entgeltliche Dienstleistungen ab-

geschlossen hat, bei diesem lage.

Die Besonderheit, daf3 die Beklagte uUber die Telekom
Abbﬁchungen angeblich von ihr erbrachter Leistungen auf dem
Konto des Klagers vornehmen konnte, fuhrt zun&chst - ledig-
lich - zur Umkehr der Darlegungslast. Der Klager mufd, um
sich solcher - gegebenenfalls unberechtigter - Forderungen
zu erwehren, gegen die Rechnungstellung wenden und kann es

nicht beim blofien Nichtbezahlen belassen.
Dies andert aber nichts daran, daf fur die der Rechnung

zugrundeliegenden Forderungen die Beweispflicht bei der Be-

klagten liegt.

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de



Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

- Seite 4 -

Dem steht nicht entgegen, daff der Klager durch Aufzeichnun-
gen auf seinem Computer und Speicherung von Daten - gegebe-
nenfalls auf externen Datentrdgern - selbst einen solchen
Nachweis flUhren kénnte. Gerade wegen der Datenfille bei
auch nur durchschnittlicher Benutzung des Internets wlurde
eine solche Aufzeichnung Uber Jahre hinweg die Speicherka-
pazitdt sprengen. DarUber hinaus besteht gerade wegen héau-
figen Miffbrauchs von Trojaner - und anderen Dailerprogram-
men - ein Bedlrfnis des Internetnutzers, sein eigenes Com-

putersystem von solchen Daten freizuhalten.

Die DblofRe einmalige oder mehrfache Benutzung einer Dienst-
leistung fuhrt auch nicht zu einer gesteigerten, Uber die
blole Nutzung der einzelnen Dienstleistung hinausgehenden
" Geschaftsverbindung, die eine solche  Aufzeichnungspflicht

fir einen Privatmann begrunden kénnte.

Umgekehrt kann sich die Beklagte auch nicht von der Beweis-
last dadurch entlasten, dafd sie selbst keine_Aufzeichnungen
Uber das konkret benutzte Programm £fir den Einzelfall
fuhrt. Sie kénnte sehr wohl eine solche Datensicherung bei

Einzelverbindungen betreiben und diese aufbewahren.

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme in erster Instanz
konnte die Beklagte zwar solche und &hnliche Programme
und Programmschritte nachweisen, nicht jedoch die fur die
jeweilige Einzelverbindung tatsédchlich benutzte Programmge-

staltung.
Den Beweis dafur, daR sie die Dienstleistung erbracht und

dafur zuvor auch das Entgelt genannt hat, hat die Beklagte
damit aber nicht gefuhrt.
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III.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.
Die Entscheidung uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit
beruht auf einer entsprechenden Anwendung der §§ 708 Nr. 10

und 713 ZPO (vgl. Landgericht Landau, NJW 2002, Seite 973).

Die Revision war nicht zuzulassen, da die Voraussetzungen
des § 543 Abs. 2 ZPO nicht vorliegen.

S

Vorsitzender Richter Richterin - Richter

am Landgericht am Landgericht am Landgericht

ka

 Verkiindet am 27.03.2003
Die Urkundsbeamtin der Gesch&ftsstelle
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Das Landgericht Nurnberg-Farth, 11. Zivilkammer, erlafit durch

den Vorsitzenden Richter am Landgericht _, den Richter am
Landgericht S und die Richterin am Landgericht Dr. (R

in Sachen

i -y A - - A Gy

- und Berufungsklager -

Prozefdbevollmdchtigter: Rechtsanwalt

WJaN-
Gz.: 4096, Gerichtsfach-

gegen

@ !61:1r§h dieEGeschéﬁtsfﬁhrerin M" H—,

- Beklagte und Berufungsklagerin -

ProzefRbevollmdchtigte: Rechtsanwaltin
s @ :
G

Zz.: A 39/02 22-cm,

wegen Forderung

aufgrund der mindlichen Verhandlung vom 20.2.2003 folgendes
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Endurteil:

I. Die Berufung der Beklagten gegen das
Urteil des Amtsgerichts Farth vom
13.06.2002 (Aktenzeichen: 310 C 572/02)

wird zurlckgewiesen.

II. Die Beklagte hat auch die Kosten des Be-
rufungsverfahrens zu tragen.

III. Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar.

IV. Die Revision wird nicht zugelassen.

BeschluB:

Der Streitwert fUr das Berufungsverfahren wird auf

EUR 665,00

festgesetzt.
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Griinde:

Die Beklagte hat Uber die Telefonrechnung der D_T’-
‘dem Klager fUr Internet-Dialerleistungen Forderungen

in Rechnung gestellt und diese im Lastschriftverfahren von

seinem Konto abgebucht; hiervon begehrt er Freistellung.

Hinsichtlich der vom Erstgericht getroffenen Feststellungen
wird gemdfs §§ 540 Abs. 1 Satz 1 ZPO auf die angefochtene

Entscheidung Bezug genommen.

II.
Die zuldssige Berufung hatte keinen Erfolg.

Zu Unrecht geht die Berufungsklagerin davon aus, daf die
Beweispflicht dafir, daf der Klager Uber seinen Internetan-
schlufs einen Vertrag Uber entgeltliche Dienstleistungen ab-

geschlossen hat, bei diesem lage.

Die Besonderheit, daf3 die Beklagte uUber die Telekom
Abbﬁchungen angeblich von ihr erbrachter Leistungen auf dem
Konto des Klagers vornehmen konnte, fuhrt zun&chst - ledig-
lich - zur Umkehr der Darlegungslast. Der Klager mufd, um
sich solcher - gegebenenfalls unberechtigter - Forderungen
zu erwehren, gegen die Rechnungstellung wenden und kann es

nicht beim blofien Nichtbezahlen belassen.
Dies andert aber nichts daran, daf fur die der Rechnung

zugrundeliegenden Forderungen die Beweispflicht bei der Be-

klagten liegt.
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Dem steht nicht entgegen, daff der Klager durch Aufzeichnun-
gen auf seinem Computer und Speicherung von Daten - gegebe-
nenfalls auf externen Datentrdgern - selbst einen solchen
Nachweis flUhren kénnte. Gerade wegen der Datenfille bei
auch nur durchschnittlicher Benutzung des Internets wlurde
eine solche Aufzeichnung Uber Jahre hinweg die Speicherka-
pazitdt sprengen. DarUber hinaus besteht gerade wegen héau-
figen Miffbrauchs von Trojaner - und anderen Dailerprogram-
men - ein Bedlrfnis des Internetnutzers, sein eigenes Com-

putersystem von solchen Daten freizuhalten.

Die DblofRe einmalige oder mehrfache Benutzung einer Dienst-
leistung fuhrt auch nicht zu einer gesteigerten, Uber die
blole Nutzung der einzelnen Dienstleistung hinausgehenden
" Geschaftsverbindung, die eine solche  Aufzeichnungspflicht

fir einen Privatmann begrunden kénnte.

Umgekehrt kann sich die Beklagte auch nicht von der Beweis-
last dadurch entlasten, dafd sie selbst keine_Aufzeichnungen
Uber das konkret benutzte Programm £fir den Einzelfall
fuhrt. Sie kénnte sehr wohl eine solche Datensicherung bei

Einzelverbindungen betreiben und diese aufbewahren.

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme in erster Instanz
konnte die Beklagte zwar solche und &hnliche Programme
und Programmschritte nachweisen, nicht jedoch die fur die
jeweilige Einzelverbindung tatsédchlich benutzte Programmge-

staltung.
Den Beweis dafur, daR sie die Dienstleistung erbracht und

dafur zuvor auch das Entgelt genannt hat, hat die Beklagte
damit aber nicht gefuhrt.
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III.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.
Die Entscheidung uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit
beruht auf einer entsprechenden Anwendung der §§ 708 Nr. 10

und 713 ZPO (vgl. Landgericht Landau, NJW 2002, Seite 973).

Die Revision war nicht zuzulassen, da die Voraussetzungen
des § 543 Abs. 2 ZPO nicht vorliegen.

S

Vorsitzender Richter Richterin - Richter

am Landgericht am Landgericht am Landgericht

ka

 Verkiindet am 27.03.2003
Die Urkundsbeamtin der Gesch&ftsstelle
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